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Vorwort

Schon seit Jahrhunderten wird der Grundbesitz als Grundlage fiir
eine Steuer herangezogen. Die Grundsteuer ist damit eine der
altesten Steuern, die es gibt.

Sie steht alleine den St&dten und Gemeinden zu und ist fiir diese
eine wichtige Einnahme, um ihre Ausgaben finanzieren zu konnen.
Bezahlen missen die Grundsteuer nicht nur Eigentlimerinnen und
Eigentimer von Grundbesitz, sondern (iber die Nebenkostenabrech-
nung mittelbar auch Mieterinnen und Mieter. Sie betrifft damit alle
Blrgerinnen und Biirger sowie Unternehmen.

In den letzten Jahren wurde die Berechnungsgrundlage reformiert.
Seit dem 1. Januar 2025 steht die Grundsteuer nun auf neuen FiBen.
Fur Betriebe der Land- und Fortwirtschaft wird sie wie auch zuvor auf
Basis des Ertragswerts des Betriebs ermittelt. Fiir die Grundstiicke
des Grundvermdgens kommt hingegen eine neue wertunabhéngige
Berechnungsgrundlage zur Anwendung. Deren Ermittlung anhand
eines reinen Flachenmodells ist im Bundesgebiet einzigartig.

Da die Grundsteuer alle betrifft, ist es umso wichtiger zu verstehen,
wie sie berechnet, von wem sie erhoben und wann sie gedndert
wird. Diese Broschiire soll eine Hilfe fiir diejenigen sein, die Fragen
zur Grundsteuer haben.
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Die Grundsteuer in Bayern

A. Aligemeines

Fir alle Flurstiicke und Gebaude in Deutschland muss Grundsteuer
bezahlt werden. Das gilt unabhéngig davon, ob und wie diese genutzt
werden - zum Wohnen, fir eine freiberufliche Tatigkeit, fir einen
Gewerbebetrieb oder fiir die Land- und Forstwirtschaft.

Die Grundsteuer ist eine Objektsteuer, das heiBt sie knlpft an die
Flurstiicke und Gebdude als Objekte und nicht an die Eigentimerin
bzw. den Eigentliimer des Grundstiicks als Person an. Die finanzielle
Situation der Eigentimerin bzw. des Eigentiimers spielt also keine
Rolle.

Die Grundsteuereinnahmen bleiben bei den Stadten und Gemeinden
(im folgenden Text zusammengefasst nur als ,Gemeinde® bezeichnet).
Mit ihnen sollen allgemeine Ausgaben fir 6ffentliche Leistungen
finanziert werden (z. B. Ausgaben flr Brandschutz, Kinderbetreu-
ung, Spielplatze, StraBenbeleuchtung, ErschlieBungsstraBen oder
kulturelle Einrichtungen). Diese Leistungen werden nicht oder nicht
vollstandig durch Gebihren bzw. Beitrage gedeckt, da diese nur
erhoben werden, wenn die Gemeinde speziell fir eine Biirgerin bzw.
einen Birger etwas leistet (z. B. Abwassergebiihr).

Aligemeines

Wie wird die Grundsteuer fiir ein Grundstiick berechnet?

Grund und Boden

Flache

x Aquivalenzzahl

Flache des Flurstlicks
0,04 €/m?

= Aquivalenz-
betrage

x Grundsteuer-
messzahl

Aquivalenzbetrag
flr den
Grund und Boden

100 %

Gebaude
Nutzung zu
Wohnnut
ohnnutzung anderen Zwecken
Wohnflache Nutzflache
0,50 €/m? 0,50 €/m?
Aquivalenzbetrag | Aquivalenzbetrag
flr die flr die
Wohnflache Nutzflache
70 % 100 %

= Grundsteuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde

= Grundsteuer

Wie wird die Grundsteuer fiir einen Betrieb der Land- und
Forstwirtschaft berechnet?

Flache

x nutzungsabhangiger, pauschaler Faktor

= Reinertrag

x Kapitalisierungsfaktor: 18,6

= Ertragswert/Grundsteuerwert

x Grundsteuermesszahl

= Grundsteuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde

= Grundsteuer




Die Grundsteuer in Bayern

Wie hoch ist der Hebesatz der Gemeinde?

Jede Gemeinde legt ihre Steuersatze (sogenannte Hebeséatze) selbst
fest. Sie unterscheidet dabei zwischen einem Hebesatz fir die
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sogenannte Grundsteuer A)
und einem Hebesatz fir die Grundsticke des Grundvermdogens
(sogenannte Grundsteuer B). Die Gemeinden kdnnen die Hebeséatze
vollig frei bestimmen. Dies ist den Gemeinden im Grundgesetz
garantiert. Fiir den Hebesatz gibt es deshalb weder einen Mindest-
noch einen Hochstprozentsatz.

Wer muss die Grundsteuer bezahlen?

Die Grundsteuer muss grundséatzlich die Eigentimerin bzw. der
Eigentiimer oder die Eigentlimerinnen bzw. die Eigentimer gemein-
sam bezahlen. Dies gilt auch dann, wenn die Grundsteuer spéater
auf die Mieterin bzw. den Mieter umgelegt wird. MaBgeblich sind
die Eigentumsverhéltnisse am 1. Januar eines jeden Kalenderjahres.

Wann andert sich die Hohe der Grundsteuer?

Die Grundsteuer wird neu berechnet, wenn

* sich an den Umsténden, die die Hohe der Grundsteuerberechnung
beeinflussen, etwas dndert

¢ die Gemeinde den Hebesatz dndert oder

* bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft die sieben Jahre zwi-
schen den Hauptfeststellungen (1. Januar 2022, 1. Januar 2029
und so weiter) abgelaufen sind.

Andern sich die tatsichlichen Verhiltnisse, missen Sie dies bis

zum 31. Marz des Folgejahres aktiv beim Finanzamt anzeigen. Das

Finanzamt fordert Sie dazu nicht gesondert auf.

Diese Broschiire kann nur einen Uberblick iiber die Grundsteuerregelungen

bieten und nicht jede Detailfrage beantworten.

Weitere Auskiinfte erhalten Sie deshalb

* in den Ausfillanleitungen zur Grundsteuererklarung (Vordrucke
BayGrSt 1 bis 4) und zur Grundsteueranderungsanzeige (Vordruck BayGrSt 5),

L]
. o auf der Internetseite www.grundsteuer.bayern.de,

* bei der Grundsteuerstelle des zustandigen Finanzamts oder
* bei der ortlichen Gemeinde.

Berechnung der Grundsteuer

B. Berechnung der Grundsteuer

1.1 Vermogensarten

Fir die Berechnung der Grundsteuer ist entscheidend, wie die
Flurstiicke und Geb&aude genutzt werden.

Die Flurstlicke und Gebaude werden einer Vermodgensart zugeordnet.
Es gibt zwei verschiedene Vermdgensarten: das land- und forstwirt-
schaftliche Vermégen sowie das Grundvermdogen.

Alle Flurstucke und Gebaude, die land- und forstwirtschaftlich genutzt
werden, gehdren zum land- und forstwirtschaftlichen Vermdgen.
Alle Flurstiicke und Gebaude, die nicht land- und forstwirtschaftlich
genutzt werden, gehoren zum Grundvermdogen.

Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermdgen gehdren damit:

¢ aktive und ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Weinbau-,
Gartenbau- oder Fischereibetriebe,

* einzelne bzw. mehrere land- und forstwirtschaftlich genutzte
Flurstiicke, die selbst genutzt, verpachtet, kostenlos liberlassen
oder ungenutzt sind und

* ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzte Hof- und Wirt-
schaftsgebaude, die nicht anderweitig genutzt werden.

Fiir die Zuordnung wird rein auf die Nutzung abgestellt. Es ist nicht
notwendig, dass die Eigentiimerin bzw. der Eigentiimer selbst eine
aktive Land- und Forstwirtschaft betreibt.
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Die Grundsteuer in Bayern

Zum Grundvermogen gehoren damit:

¢ Grund und Boden, Gebdude und Gebaudeteile, der bzw. die nicht
land- und forstwirtschaftlich, sondern zum Wohnen, fiir eine frei-
berufliche Téatigkeit oder fiir einen Gewerbebetrieb genutzt werden

* Wohngebaude von Land- und Forstwirten (auch die, in denen die
Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber oder Angestellte woh-
nen) und der zugehdrige Grund und Boden (sogenannter Umgriff),

* land- und forstwirtschaftlich genutzte Flachen, fiir die anzunehmen
ist, dass sie innerhalb von sieben Jahren als Bau-, Gewerbe- oder
Industrieland oder als Land fiir Verkehrszwecke, genutzt werden,

* Flachen, die in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt sind
und deren sofortige Bebauung moglich ist, wenn in benachbarten
Bereichen des Plangebiets die Bebauung schon begonnen hat.

Rechtsquelle: §§ 218, 232 Absatz 1, 233, 243 Absatz 1 BewG

1.2 Wirtschaftliche Einheiten

Die Flurstiicke und Gebdude werden zu wirtschaftlichen Einheiten

zusammengefasst.

Zu einer wirtschaftlichen Einheit gehoren alle Flurstiicke und Ge-

baude, die

* die gleiche Vermodgensart haben,

e zusammen genutzt werden und

* derselben Eigentimerin bzw. demselben Eigentlimer bzw. densel-
ben Eigentlimerinnen bzw. Eigentlimern gehdren.

Die Flurstiicke und Gebaude werden auch dann der Eigentiimerin
bzw. dem Eigentlimer zugerechnet, wenn diese bzw. dieser sie
vermietet oder verpachtet hat.

Gehort einer Eigentlimerin bzw. einem Eigentiimer nur ein Teil des
Flurstiicks bzw. des Gebdudes oder nutzt die Eigentlimerin bzw.
der Eigentimer verschiedene Teilflachen unterschiedlich, gehdren
auch nur jeweils diese Teilflichen zu einer wirtschaftlichen Einheit.
Flurstlcke und Geb&ude werden auch dann zusammengefasst, wenn
sie teilweise dem einen und teilweise dem anderen Ehegatten oder
Lebenspartnerim Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gehéren.

Berechnung der Grundsteuer

Beispiele:

¢ Einfamilienhaus mit dem Flurstiick, auf dem es steht

* Wohnhaus mit der zugehdrigen Garage, auch wenn sich die Ge-
baude auf zwei verschiedenen Flurstiicken befinden

» Eigentumswohnung mit dem anteiligen Grund und Boden

* mehrere Wiesen einer Landwirtin bzw. eines Landwirts

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten:

* Jedes Wohnungs- und Teileigentum bildet eine eigene wirtschaft-
liche Einheit. Zu der wirtschaftlichen Einheit gehort jeweils die
anteilige Gebdudeflache und die anteilige Flurstiicksflache.

¢ |st der Grund und Boden mit einem Erbbaurecht belastet, sind
das Gebdude und der Grund und Boden unabhéngig von den
Eigentumsverhéltnissen zu einer wirtschaftlichen Einheit zusam-
menzufassen. Diese wird dem Erbbauberechtigten zugerechnet.

* Gehort das Gebdude ausnahmsweise einer anderen Eigentiimerin
bzw. einem anderen Eigentiimer als das Flurstlck (Gebaude auf
fremdem Grund und Boden), gibt es zwei wirtschaftliche Einheiten
»,Grundstiick“: zum einen allein das Geb&ude und zum anderen
allein den Grund und Boden.

* Wird die Land- und Forstwirtschaft von einer Gesellschaft oder
Gemeinschaft des biirgerlichen Rechts betrieben, sind in die
wirtschaftliche Einheit auch die Wirtschaftsgiiter einzubeziehen,
die einem oder mehreren Beteiligten gehdren und dem Betrieb
zu dienen bestimmt sind.
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12 Die Grundsteuer in Bayern Berechnung der Grundsteuer 13

2.1 Was ist der Aquivalenzbetrag?

Die wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftli- Flache

chen Vermogens heien ,,Betriebe der Land- und Forstwirtschaft®. x Aquivalenzzahl
Fir sie mussen Sie die sogenannte ,Grundsteuer A“ bezahlen
(siehe ,,Wie werden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft angesetzt?“

= Aquivalenzbetrag
x Grundsteuermesszahl

auf Seite 21).
= Grundsteuermessbetrag
Die wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermdgens heiBen ,Grund- * Hebesatz der Gemeinde
stiicke“. Alle Flurstiicke der wirtschaftlichen Einheit Grundstick = Grundsteuer
werden zusammengefasst als ,,Grund und Boden® bezeichnet. Fir die
Grundstiicke miissen Sie die sogenannte ,Grundsteuer B“ bezahlen Der Aquivalenzbetrag ist das Ergebnis des ersten Rechenschritts
(siehe ,Wie werden Grundstiicke des Grundvermégens angesetzt?“ auf dem Weg zur Berechnung der Grundsteuer.

auf Seite 12).
Es werden, je nach Ausgestaltung des Grundstiicks, bis zu drei
Rechtsquelle: §§ 2, 232 Absatz 2, 244 BewG, Artikel 1 Absatz 4, verschiedene Z\quivalenzbetrége ermittelt:

Artikel 9 Absatz 2 BayGrStG, § 21 Lebenspartnerschaftsgesetz -
1 Flache des Grund Aquivalenzzahl | = Aquivalenzbetrag fiir
’ und Bodens q den Grund und Boden
.. P = Aquivalenzbetrag fiir
2. Wohnflache x Aquivalenzzahl die Wohnfliche
" - = Aquivalenzbetrag fiir
Bei der Berechnung der Grundsteuer B fiir Grundstiicke des Grund- 3. Nutzfldche * Aquivalenzzahl die Nutzflache

vermogens wird darauf geachtet, wie das Grundstick genutzt
wird und wie groB der Grund und Boden sowie das Gebaude
sind. Es wird pauschal davon ausgegangen, dass ein Grundstiick
umso mehr Aufwand fir die 6ffentlichen Leistungen der Gemeinde
verursacht, je groBer es ist. Ein flichenméaBig groBes Grundstiick
wird deshalb starker belastet als ein kleines Grundstiick. Wie viel
das Grundstiick wert ist, wird bei der Berechnung der Grundsteuer
nicht bericksichtigt.

Rechtsquelle: Artikel 1 Absatz 3 BayGrStG

Erlduterungen dazu, wie die wirtschaftliche Einheit ,Grundstiick®
gebildet wird, finden Sie im Abschnitt ,, Eingliederung des Grundbe-
sitzes* auf Seite 9.
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2.2 Wie groB ist die Flache des Grund und Bodens?

Als ,Flache des Grund und Bodens* wird die Summe der Flachen
aller Flurstilicke der wirtschaftlichen Einheit in Quadratmeter an-
gesetzt. Die gesamte Flache des Grund und Bodens wird auf volle
Quadratmeter nach unten abgerundet. Auch die bebaute Flache
wird angesetzt.

Wie groB die amtliche Flache eines Flursticks ist, kdnnen Sie aus
dem Liegenschaftskataster, dem Grundbuch oder dem Notarvertrag
in Erfahrung bringen.

An den Amtern fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung
kdnnen Sie bei Bedarf kostenpflichtig tagesaktuelle Ausziige aus
dem Liegenschaftskataster bestellen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ldbv.bayern.de/service/grundsteuer.

Rechtsquelle: Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 2 Absatz 5 BayGrStG

2.3 Wie wird ein Gebaude bericksichtigt?

Ein Gebaude flieBt ebenfalls mit seiner Flache in die Berechnung
der Grundsteuer mit ein. Je nachdem, ob das Geb&dude bzw. der
Gebéaudeteil zu Wohnzwecken genutzt wird oder nicht, wird anders
ermittelt, wie groB die Gebaudeflache ist.

Wird ein Gebaude ausschlieBlich zu Wohnzwecken genutzt, wird die
gesamte Geb&udeflache inkl. der Flache von Zubehdérrdumen (z. B.
Kellerrdume, Heizungsrdaume) nach der Wohnflachenverordnung
ermittelt (siehe ,,Wie wird die Wohnfldche ermittelt?* auf Seite 16).

Berechnung der Grundsteuer

Wird ein Gebaude ausschlieBlich zu anderen Zwecken als Wohnzwe-
cken (z. B. gewerbliche oder freiberufliche Zwecke) genutzt, wird
fur das gesamte Gebadude die Nutzflache bendtigt (siehe ,,Wie wird
die Nutzfldche ermittelt?* auf Seite 19).

In einem Gebaude, das teilweise fiir Wohnzwecke und teilweise
fir andere Zwecke genutzt wird (sogenanntes gemischt genutztes
Gebéude; z. B. ein Laden im Erdgeschoss und Wohnungen in den
Obergeschossen), werden die Flachen je nach Nutzung anders ermit-
telt. Dies bedeutet, dass Zubehorrdaume unterschiedlich behandelt
werden, je nachdem welcher Flache sie dienen bzw. zugeordnet sind.

Sowohl die Wohnflache als auch die Nutzflache werden insgesamt
auf volle Quadratmeter nach unten abgerundet.

Ein Gebaude wird beriicksichtigt, wenn es nutzbar, also bezugsfertig
ist. Wird ein Gebadude in Bauabschnitten errichtet, wird der bereits
bezugsfertige Teil angesetzt. Es ist nicht entscheidend, ob schon
eine Bauabnahme stattgefunden hat. Geb&ude, die zerstort sind
oder dauerhaft nicht mehr genutzt werden kdnnen, werden nicht
mehr beriicksichtigt.

Betragt die Gebaudeflache fiir alle auf dem Grundstiick errichteten
Geb3ude insgesamt weniger als 30 m% werden die Gebiude nicht
angesetzt und das Grundstiick wird wie ein unbebautes Grundstiick
behandelt. Ist ein Geb&ude in Wohnungs- bzw. Teileigentum aufge-
teilt (wie z. B. bei Wohnheimen), ist fiir die Priifung die Flache des
gesamten Geb&udes entscheidend. Garagen, die zu einem Wohnraum
gehdren, sind von dieser Regelung ausgenommen

(siehe ,Garagenstellpldtze® auf Seite 18).

Rechtsquelle: Artikel 2 BayGrStG, §§ 246 und 248 BewG
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2.4 Wie wird die Wohnflache ermittelt?

Was zur Wohnflache gehort und wie sie genau ermittelt wird, ergibt
sich aus der Wohnflachenverordnung. Sie kénnen die Wohnflache
in der Regel selbst hdndisch ausmessen. Die Wohnfléche ist auch
aus den Bauunterlagen, dem Mietvertrag oder der Nebenkostenab-
rechnung ersichtlich. Bei Eigentumswohnungen ist die Wohnflache
regelmaBig in der Wohngeldabrechnung ausgewiesen.

Die Wohnflache einer Wohnung umfasst die Grundflachen der Rdume,

die ausschlieBlich zu dieser Wohnung gehdren.

Zur Wohnflache gehdren auch die Grundflachen von:

* Wintergarten,

* Schwimmbaédern und dhnlichen nach allen Seiten geschlossenen
Raumen,

* Balkonen, Loggien, Dachgadrten und Terrassen, wenn sie aus-
schlieBlich zu der Wohnung oder dem Wohnheim gehdren, sowie

* Arbeitszimmern.

Die Grundflache ist nach den lichten MaBen zwischen den Bauteilen

(Vorderkante der Bekleidung) zu ermitteln.

In die Wohnflache sind damit auch die Flachen einzubeziehen von:

e Tir- und Fensterbekleidungen sowie Tir- und Fensterumrah-
mungen,

¢ FuB-, Sockel- und Schrammleisten,

 fest eingebauten Gegenstanden, wie z. B. Ofen, Heiz- und Klima-
geraten, Herden, Bade- oder Duschwannen,

* freiliegenden Installationen,

¢ Einbaumdbeln und

* nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.

Berechnung der Grundsteuer

Nicht einzubeziehen sind hingegen die Flachen von:

* Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehenden
Pfeilern und Saulen, wenn sie héher als 1,50 Meter sind und ihre
Grundfléche mehr als 0,1 m? betrégt,

* Treppen mit Gber drei Steigungen und deren Treppenabsatze,

e Tirnischen und

¢ Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis zum FuBboden
herunterreichen oder bis zum FuBboden herunterreichen aber
nur maximal 0,13 Meter tief sind.

Bitte beachten Sie, dass die Grundflachen von

* Raumen und Raumteilen mit einer lichten Héhe von mindestens
zwei Metern vollsténdig,

* Raumen und Raumteilen mit einer lichten Héhe von mindestens
einem Meter und weniger als zwei Metern zur Halfte,

* unbeheizbaren Wintergarten, Schwimmbéadern und ahnlichen
nach allen Seiten geschlossenen Radumen zur Hélfte,

» Balkonen, Loggien, Dachgérten und Terrassen in der Regel zu
einem Viertel, hochstens jedoch zur Hélfte,

zur Wohnflache zahlen.

Die Grundflachen von Zubehdrrdumen (z. B. Kellerraume, Abstell-
raume auBerhalb der Wohnung, Waschkiichen und Trockenrdume,
Bodenrdume und Heizungsrdaume) gehoren nicht zur Wohnflache,
das heifit sie werden bei der Grundsteuerberechnung lberhaupt
nicht bericksichtigt.

Rechtsquelle: Artikel 2 Absatz 1 BayGrStG, Wohnfldchenverordnung
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2.41 Garagenstellplatze

Gehoren zu einer Wohnung Stellplatze in (Tief-)Garagen und be-
finden sich diese in unmittelbarer Nahe zur Wohnung, bleibt die
Nutzfliche von diesen bis zu insgesamt 50 m? auBer Ansatz. Ist die
Nutzfliche groBer als 50 m% wird sie nur mit der {ibersteigenden
Flache angesetzt.

Gehoren die Wohnung und die Stellplatze nicht zur gleichen wirt-

schaftlichen Einheit, muss der Stellplatz der Wohnung zusétzlich

rechtlich zugeordnet sein, damit der Freibetrag von 50 m?in Anspruch

genommen werden kann. Eine rechtliche Zuordnung liegt vor, wenn

die Wohnung und der Stellplatz entweder

e dinglich (z. B. Einfamilienhaus mit Garage gehoren einer Eigenti-
merin bzw. einem Eigentiimer; Wohnungseigentum mit Sonder-
nutzungsrecht an einem Stellplatz) oder

* vertraglich (z. B. eine Eigentlimerin bzw. ein Eigentlimer vermietet
eine Wohnung zusammen mit einem gesonderten Stellplatz an
eine Mieterin bzw. einen Mieter)

miteinander verknipft sind.

Wie die Flache eines Stellplatzes ermittelt wird, finden Sie im
Abschnitt , Wie wird die Nutzflache ermittelt?* auf Seite 19.

Stellplatze im Freien und Carports werden nicht angesetzt.

Rechtsquelle: Artikel 2 Absatz 2 BayGrStG

2.4.2 Nebengebaude

Nebengebaude, die

* von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Schuppen oder Gar-
tenhaus) und

* sich in unmittelbarer Nahe zur Wohnung befinden,

werden nur beriicksichtigt, soweit die Nutzfliche groBer als 30 m?ist.

Wie die Flache eines Nebengebédudes ermittelt wird, finden Sie im
Abschnitt , Wie wird die Nutzflache ermittelt?* auf Seite 19.

Rechtsquelle: Artikel 2 Absatz 3 BayGrStG

Berechnung der Grundsteuer

2.5 Wie wird die Nutzflaiche ermittelt?

Die Nutzflache kann nach jedem geeigneten Verfahren, z. B. nach
der DIN 277, ermittelt werden.

Zur Nutzflache gehdren beispielsweise die Flachen von:

* Garagen,

* Teekiichen, Speiserdumen,

e Biirordumen, Besprechungsrdumen,

¢ Werkhallen, Laboren,

* Lagerhallen, Verkaufsraumen,

* Ausstellungsraumen, Bihnenrdaumen, Sportraumen,

* R&umen fiir medizinische Untersuchungen / Behandlungen,

¢ Abstellrdumen, Sanitdrrdumen, Umkleiderdumen sowie Server-
raumen.

Die Nutzflache umfasst nicht die

» Konstruktions-Grundflachen (z. B. Wande, Pfeiler),

* technischen Funktionsflachen (z. B. Lagerflachen fiir Brennstoffe)
oder

* Verkehrsflachen (z. B. Flure, Eingangshallen, Aufzugschéchte,
Rampen).

Rechtsquelle: Artikel 2 Absatz 1 BayGrStG

2.6 Wie hoch ist die Aquivalenzzahl?

Die Aquivalenzzahl betragt

« f{ir den Grund und Boden 0,04 €/m? und

* fiir die Wohn- sowie Nutzfliche 0,50 €/m?.

Die Aquivalenzzahlen sagen nichts dariiber aus, wie wertvoll die
Flachen sind. Sie bestimmen, in welchem Verhéltnis die Flachen
von Grund und Boden sowie Geb&ude zueinander belastet werden.

Die Aquivalenzzahl fiir den Grund und Boden wird in zwei Féllen mit
einem geringeren Betrag angesetzt. Die beiden Falle kdnnen auch
kombiniert auftreten.
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Die Grundsteuer in Bayern

1. Fall:

Das Gebaude wird zu mindestens 90 % fir Wohnzwecke genutzt
und die Flache des Grund und Bodens ist groBer als die 10-fache
Wohnflache.

In diesem Fall wird die Aquivalenzzahl fiir den Teil des Grund und
Bodens, der das 10-fache der Wohnflache lbersteigt, nur zu 50 %
angesetzt, das heiBt mit 0,02 €/m?

2. Fall:

Die Flache des Grund und Bodens ist gréBer als 10.000 m? und zu
mindestens 90 % weder bebaut noch befestigt.

In diesem Fall wird der Aquivalenzbetrag fiir die 10.000 m? iiber-
steigende Flache wie folgt angesetzt:

([gesamte Flache des Grund und Bodens in m? - 10.000 m?] x
0,04 /m?)°7 €,

Eine Flurstiicksflache ist bebaut, wenn sie durch Bauwerke liberbaut
(z. B. Hauser oder Garagen) oder unterbaut (z. B. Tiefgaragen) ist.
Sie ist befestigt, wenn sie durch Walzen, Stampfen, Ritteln oder
Aufbringen von Baustoffen so verandert wurde, dass Regenwasser
nicht oder nur schwer vom Boden aufgenommen werden kann.
Darunter fallen z. B. Wege, StraBen, Platze, Hofe und Stellplatze,
deren Flachen insbesondere mit Asphalt, Beton, Platten, Pflaster
(auch Rasenfugenpflaster, Porenpflaster, Basaltpflaster), Rasengitter-
steinen oder wassergebundenen Decken (aus Kies, Splitt, Schotter,
Schlacke oder Ahnliches) bedeckt sind.

Rechtsquelle: Artikel 3 BayGrStG

Berechnung der Grundsteuer

Fir die Berechnung der Grundsteuer A wird beriicksichtigt, wie
ertragsfahig die Flachen des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft
sind. Dies wird pauschalisiert berechnet. Wie viel Ertrag der Betrieb
der Land- und Forstwirtschaft tatséchlich einbringt, ist fur die
Berechnung der Grundsteuer nicht bedeutend.

Erlduterungen dazu, wie die wirtschaftliche Einheit ,Betrieb der
Land- und Forstwirtschaft® gebildet wird, finden Sie im Abschnitt

»Eingliederung des Grundbesitzes” auf Seite 9.

3.1 Was ist der Grundsteuerwert?

Flache, die der Betriebsinhaberin bzw. dem Betriebsinhaber gehort
x nutzungsabhangiger, pauschaler Faktor (gesetzlich festgelegt)

(+ ggf. Zuschlag)

= Reinertrag
x Kapitalisierungsfaktor: 18,6

= Grundsteuerwert (abgerundet auf volle 100 Euro)

x Grundsteuermesszahl

= Grundsteuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde

= Grundsteuer

Der Ertragswert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft bildet den
Grundsteuerwert. Der Grundsteuerwert ist das Ergebnis des ersten
Rechenabschnitts auf dem Weg zur Berechnung der Grundsteuer.

Rechtsquelle: §§ 220, 236, 239 BewG
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3.2 Wie wird der Grundsteuerwert ermittelt?

Ausgangspunkte fiir die Berechnung sind die Flachen des Betriebs und
deren Nutzung. Fir jede Nutzung (z. B. Landwirtschaft, Gartenbau,
Saatzucht) wird ein eigener Reinertrag berechnet. Hat ein Betrieb
der Land- und Forstwirtschaft mehrere Nutzungen, werden die
einzelnen Reinertrédge anschlieBend zusammengerechnet.

Zunachst werden die verschiedenen Flachen der wirtschaftlichen
Einheit nach ihrer Nutzung aufgeteilt. Wird ein Flurstick unter-
schiedlich genutzt (z. B. ein Teil fir Landwirtschaft und ein Teil fir
Forstwirtschaft) wird es entsprechend aufgeteilt. Wird eine Flache
derzeit nicht aktiv genutzt, ist bedeutend, wie die Flache kiinftig
genutzt werden soll. Erlduterungen dazu, wie Sie Informationen zur
GroBe der Flurstiicksflachen erhalten, finden Sie im Abschnitt ,, Wie
groB3 ist die Fldche des Grund und Bodens?“ auf Seite 14.

Die Flachen werden dann mit einem nutzungsabhéangigen, pauschalen
Faktor multipliziert. Die Faktoren sind in den Anlagen 27 ff. zum
Bewertungsgesetz festgelegt.

Der Faktor fir die Nutzung Forstwirtschaft hangt vom Wuchsgebiet
ab. Die forstwirtschaftlichen Flachen in Bayern sind je nach Ge-
markung einem von 17 Wuchsgebieten zugeteilt. Ein Wuchsgebiet
zeichnet sich durch eine einheitliche Landschaftsstruktur, dhnliche
klimatische Eigenschaften, vergleichbaren Gesteinsaufbau oder
Landschaftsgeschichte aus und kann anhand dieser Merkmale von
anderen Landschaften abgegrenzt werden. Das Finanzamt ermittelt
selbstandig, zu welchem Wuchsgebiet die Flache gehort.

Bei einer Nutzung flr Landwirtschaft, Saatzucht oder Kurzumtriebs-
plantagen ist fiir den Grundsteuerwert zudem die Ertragsmesszahl
(kurz: EMZ) von Bedeutung. Diese wird anhand der Ergebnisse der
amtlichen Bodenschéatzung (das heiBt der Acker-/Griinlandzahl)
und der Flurstiicksflache in Ar ermittelt. Die Ertragsmesszahl ist
im Liegenschaftskataster hinterlegt.

Die Gebaudeflachen von Hof- und Wirtschaftsgebauden werden
im Regelfall nicht gesondert berlcksichtigt, sondern sind mit dem
Ansatz der Flurstiicksflachen abgedeckt.

Berechnung der Grundsteuer

Auf den Reinertrag einer Nutzung wird in einigen Féllen ein Zuschlag

erhoben. Dies ist der Fall bei

 verstarkter Tierhaltung,

¢ Obst-/Gemiisebau mit Flachen unter Glas oder Kunststoffen,

* Wirtschaftsgebauden fiir die Fass- und Flaschenweinerzeugung,

* Wirtschaftsgebduden von Nebenbetrieben (z. B. Brennereien,
Rauchereien, Sagewerke, Mihlen, Kompostierungen oder die
Erzeugung von Winzersekt) und

* Windenergieanlagen.

Berechnungsschema fiir den Reinertrag einer landwirtschaftlich
genutzten Fléche:

Flache in Ar x 2,52 €/Ar
+ Ertragsmesszahl (= Acker-/Griinlandzahl x Flache in Ar) x 0,041 €

(ggf. Zuschlag fir verstéarkte Tierhaltung)

= Reinertrag

Berechnungsschema fiir den Reinertrag einer forstwirtschaftlich
genutzten Flache:

Flache in Hektar
x Bewertungsfaktor in €/Hektar (abhdngig vom Wuchsgebiet)

= Reinertrag

Ihnen steht die Méglichkeit offen mit einem Wertgutachten eines
Sachverstandigen nachzuweisen, dass der tatsachliche Wert des
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft niedriger ist als der festge-
stellte Grundsteuerwert. Liegt der tatsachliche Wert erheblich unter
dem nach dem Bewertungsgesetz berechneten Grundsteuerwert,
wird die Grundsteuer auf der Grundlage des tatséachlichen Wertes
berechnet.

Rechtsquelle: §§ 230, 237 - 239 BewG, § 14 GrStG, Artikel 9 BayGrStG
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24 Die Grundsteuer in Bayern

4.1 Was ist der Grundsteuermessbetrag?

Flache

x Aquivalenzzahl

= Aquivalenzbetrag
x Grundsteuermesszahl

= Grundsteuermessbetrag

x Hebesatz der Gemeinde

= Grundsteuer

Der Grundsteuermessbetrag ist das Ergebnis des zweiten Rechen-
schritts auf dem Weg zur Berechnung der Grundsteuer.

Rechtsquelle: Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 7 BayGrStG

4.2 Wie hoch ist die Grundsteuermesszahl?

Die Grundsteuermesszahl fiir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
betragt 0,55 Promille.

Die Grundsteuermesszahl betrdgt bei Grundstiicken des Grund-
vermogens flr

¢ den Grund und Boden 100 %,

* die Wohnflache 70 % und

* die Nutzflache 100 %.

Bei einem bebauten Grundstiick werden die Aquivalenzbetriage
fur den Grund und Boden sowie fiir die Gebaudeflachen mit den
jeweiligen Grundsteuermesszahlen multipliziert und anschlieBend
zu einem Grundsteuermessbetrag zusammengefasst:

Berechnung der Grundsteuer

Aquivalenzbe- | Aquivalenzbe- | Aquivalenz- Aquivalenz-
trag trag fir den betrag fiir die | betrag fiir die
Grund und Wohnflache Nutzflache
Boden
x Grundsteuer- x 100 % x 70 % x 100 %
messzahl
= Grundsteuermessbetrag

Rechtsquelle: Artikel 4 Absatz 1 BayGrStG, § 14 GrStG

4.3 Wann wird die Grundsteuermesszahl bei Grundstiicken
ermaBigt?

Fir die Wohnflache wird die Grundsteuermesszahl von 70 % in
drei Fallen um jeweils weitere 25 % ermaBigt. Dabei kdnnen auch
mehrere ErméBigungen zusammenfallen. Die Grundsteuermesszahl
fir Wohnflachen betragt

* bei einer ErmaBigung 52,5 %,

* bei zwei ErméBigungen 39,37 % und

* bei drei ErméaBigungen 29,52 %.

Die Grundsteuermesszahl fiir die Nutzflache wird nur bei denkmal-
geschltzten Gebauden auf 75 % ermaBigt.

Rechtsquelle: Artikel 4 BayGrStG
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4.3.1 Wohnteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft

Der Wohnteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft bekommt

bei der Grundsteuermesszahl eine ErméBigung von 25 %. Bei einem

Gebaude(teil) handelt es sich um den Wohnteil eines Betriebs der

Land- und Forstwirtschaft, soweit

¢ die Betriebsinhaberin bzw. der Betriebsinhaber,

* die zu ihrem bzw. seinem Haushalt gehérenden Familienange-
horigen,

* die Altenteiler oder

 die Angestellten

darin wohnen. Das Wohngebdude muss zudem nahe neben der

Betriebsstétte stehen. AuBerdem muss die Betriebsinhaberin bzw. der

Betriebsinhaber oder ein zum Haushalt gehérendes Familienmitglied

durch eine mehr als nur gelegentliche Téatigkeit in dem Betrieb an

ihn gebunden sein. Dafiir kommt es auf den Arbeitsaufwand fir die

Bewirtschaftung an.
Rechtsquelle: Artikel 4 Absatz 2 BayGrStG

4.3.2 Denkmalgeschitzte Gebaude

Ganz oder teilweise denkmalgeschiitzte Gebdude erhalten eine
ErméBigung von 25 % auf die Grundsteuermesszahl. Daflir muss es
sich um ein Baudenkmal nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz
handeln. Fallt das Gebdude unter Ensembleschutz, wird es ebenfalls
begiinstigt. Ensembleschutz tritt ein, wenn das Gebaude zu einer
baulichen Anlage gehort, die als Ganzes erhaltenswiirdig ist und
deswegen als Baudenkmal gilt.

Die Denkmalschutzbehérden (meist die Kreisverwaltungsbehdrden)
entscheiden dariiber, ob ein Gebadude ein Baudenkmal ist. Das
Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege fiihrt eine Denkmalliste
mit allen Denkmalern in Bayern. Die Denkmalliste ist auf der Inter-
netseite des Landesamts fir Denkmalpflege kostenlos abrufbar
(www.blfd.bayern.de/denkmal-atlas).

Fir Boden- oder Gartendenkmaler gibt es keine ErmaBigung.

Rechtsquelle: Artikel 4 Absatz 3 BayGrStG, Artikel 1 Absatz 2 Satz 1
und Absatz 3 Bayerisches Denkmalschutzgesetz

Berechnung der Grundsteuer

4.3.3 Gebaude des sozialen Wohnungsbaus

Fir eine Wohnung wird die Grundsteuermesszahl um 25 % erméaBigt,
wenn sie wegen einer staatlichen oder kommunalen Wohnraumférde-
rung unter die gesetzlichen Regeln des sozialen Wohnungsbaus fallt.
Wird der Wohnraum glinstiger tberlassen, ohne dass es durch
ein Gesetz (z. B. Wohnraumfdrderungsgesetz) veranlasst ist (z. B.
gunstige Vermietung an ein Familienmitglied; alte Mietvertrage
mit geringer Miete), wird die Grundsteuermesszahl nicht ermaBigt.

Rechtsquelle: Artikel 4 Absatz 4 BayGrStG

5.1 Wie hoch ist die Grundsteuer?

Flache

x Aquivalenzzahl

= Aquivalenzbetrag
x Grundsteuermesszahl

= Grundsteuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde

= Grundsteuer

Im letzten Rechenschritt wird der Grundsteuermessbetrag mit
dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert. Das Ergebnis ist die
Grundsteuer.

5.2 Wie hoch ist der Hebesatz?

Der Steuersatz fir die Grundsteuer heit Hebesatz und wird als
Prozentsatz ausgewiesen. Es gibt pro Gemeinde mindestens zwei
Hebeséatze. Diese beiden Hebesatze konnen, miissen aber nicht
gleich hoch sein. Die Gemeinde ist in ihrer Entscheidung, wie hoch
sie die Hebesétze festlegt, grundsétzlich frei. Es gibt weder einen
Mindest- noch einen Hochsthebesatz.
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Ein Hebesatz gilt flr alle Betriebe der Land- und Forstwirtschaft der
Gemeinde. Die mit diesem Hebesatz berechnete Grundsteuer nennt
man ,,Grundsteuer A“. Das A steht fir ,agrarisch®.

Der andere Hebesatz gilt fur alle Grundstiicke der Gemeinde.
Die mit diesem Hebesatz berechnete Grundsteuer nennt man
»,Grundsteuer B“. Das B steht fiir ,,baulich®.

Fir die Grundstiicke in einer Gemeinde, die eine Grundsteuer-
messzahlerméBigung bekommen haben (siehe ,Wann wird die
Grundsteuermesszahl bei Grundstiicken ermaBigt?“ auf Seite 25),
kann die Gemeinde einen geringeren Hebesatz festlegen als fir alle
anderen Grundstiicke. Fiir jede Grundstiicksgruppe kann ein eigener
Hebesatz bestimmt werden.

Die Gemeinde legt ihre Hebesétze in einer Satzung fest. Bis zum
30. Juni des Jahres muss feststehen, wie hoch die Hebesatze fiir
dieses Jahr sind. Die Gemeinde kann den Hebesatz auch fiir mehrere
Jahre festlegen. Welche Hebesatze in Ihrer Gemeinde gelten, kdnnen

Sie dort erfragen.
Rechtsquelle: § 25 GrStG, Artikel 5 Absatz 1 BayGrStG

Grundstiicke sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sind
nur in Ausnahmeféllen von der Grundsteuer befreit. Darunter fallen
beispielsweise StraBen, Schulen, Krankenhaduser, Friedhofe oder
auch Grundsticke, die einer gemeinnlitzigen Personenvereinigung
gehdren und von dieser fur gemeinnitzige oder mildtatige Zwecke
genutzt werden (z. B. Sportplatz eines gemeinniitzigen Vereins).

Rechtsquelle: §§ 3 ff. GrStG

C. Beispiele fur die Grundsteuerberechnung

Beispiele fiir die Grundsteuerberechnung

Flache des Grund und Bodens: 800 m?

Hebesatz der Gemeinde: 400 %

Grund und Boden
Flache 800 m®
x Aquivalenzzahl x 0,04 €/m?
= Aquivalenzbetrag = 32 €
x Grundsteuermesszahl x 100 %
= Grundsteuermessbetrag = 32 €
x Hebesatz der Gemeinde x 400 %
= Grundsteuer = 128 €
Flache des Grund und Bodens: 600 m?
Wohnflache: 120 m?
Hebesatz der Gemeinde: 400 %
Grund und Boden Gebaude
Flache 600 m? 120 m?
x Aquivalenzzahl x 0,04 €/m? x 0,50 €/m?
= Aquivalenzbetrige = 24€ = 60€
x Grundsteuermesszahl x 100 % x 70%
= Grundsteuermessbetrag = 66 €
x Hebesatz der Gemeinde x 400 %
= Grundsteuer = 264 €
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anteilige Flache des Grund und Bodens: 25 m?

Wohnfliche: 60 m?

Hebesatz der Gemeinde: 400 %

Beispiele fiir die Grundsteuerberechnung

Flache des Grund und Bodens: 15.000 m?

Landwirtschaftliche Nutzung
Ertragsmesszahl: 6.750

Hebesatz der Gemeinde: 400 %

Grund und Boden Gebaude
Flache 25 m? 60 m?
x Aquivalenzzahl x 0,04 €/m? x 0,50 €/m?
= Aquivalenzbetrage = 1€ = 30€
x Grundsteuermesszahl x 100 % x 525 %
= Grundsteuermessbetrag = 16,75 €
x Hebesatz der Gemeinde X 400 %
= Grundsteuer = 67 €
Flache des Grund und Bodens: 1.500 m?
Nutzfliche: 800 m?
Hebesatz der Gemeinde: 400 %
Grund und Boden Gebaude
Flache 1.500 m? 800 m?
x Aquivalenzzahl x 0,04 €/m? x 0,50 €/m?
= Aquivalenzbetrage = 60€ = 400 €
x Grundsteuermesszahl x 100 % x 100 %
= Grundsteuermessbetrag = 460 €
x Hebesatz der Gemeinde X 400 %
= Grundsteuer = 1.840 €

Flache in Ar 150 Ar
378 €
x Bewertungsfaktor x 2,52 €/Ar —
+
Ertragsmesszahl 6.750
276,75 €
x Bewertungsfaktor x 0,041 € -
= Reinertrag = 654,75 €
x Faktor x 18,6
= Grundsteuerwert = 12.178,35 €
— abgerundet auf volle 100 € - 12.100 €
x 0,00055
x Grundsteuermesszahl (= 0,55 Promille)
= Grundsteuermessbetrag = 6,82 €
x Hebesatz der Gemeinde x 400 %
= Grundsteuer = 27,28 €
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Flache des Grund und Bodens gesamt: 101.000 m?
Landwirtschaftliche Nutzung: 70.000 m?, Ertragsmesszahl 28.000
Forstwirtschaftliche Nutzung: 30.000 m? Wuchsgebiet: Frankenalb

und Oberpfélzer Jura
Hofstelle: 1.000 m?

Hebesatz der Gemeinde: 400 %

Landwirtschaftliche Nutzung:

Beispiele fiir die Grundsteuerberechnung

Flache in Ar 700 Ar
x Bewertungsfaktor x 252 €/Ar - 1.764 €
+

Ertragsmesszahl: 28.000

x Bewertungsfaktor x 0,041 € - 1.148 €

= Reinertrag der landwirtschaftlichen Nutzung | = 2912 €
Forstwirtschaftliche Nutzung:

Flache in Hektar 3 ha

x Bewertungsfaktor x 106,82 €/ha

= Reinertrag der forstwirtschaftlichen Nutzung | = 320,46 €

Hofstelle:
Flache in Ar 10 Ar
x Bewertungsfaktor x 6,62 €/Ar
= Reinertrag der Nutzung Hofstelle = 66,20 €
Summe der Reinertrage 3.298,66 €
x Faktor X 18,6
= Grundsteuerwert = 61.355,0 €
— abgerundet auf volle 100 € - 61.300 €
x Grundsteuermesszahl E; (())’,(;gOF?rimille)
= Grundsteuermessbetrag = 33,71 €
x Hebesatz der Gemeinde X 400 %
= Grundsteuer = 134,84 €
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D. Zahlung der Grundsteuer

Die Grundsteuer muss die Eigentimerin bzw. der Eigentiimer des
Grundstilicks oder die Inhaberin bzw. der Inhaber des Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft bezahlen. Gehort das Grundstiick oder
der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft mehreren Personen,
Gesellschaften oder Gemeinschaften, schulden sie die Grundsteuer
gemeinsam.

Von dieser Regel gibt es zwei Ausnahmen:

* |st bei einem Grundstiick ein Erbbaurecht bestellt, muss diejenige
bzw. derjenige, der bzw. dem das Erbbaurecht gehort (sogenannte
Erbbauberechtigte bzw. Erbbauberechtigter), die Grundsteuer fir
das ganze Grundstiick bezahlen.

¢ Gehort das Gebdude ausnahmsweise jemand anderem als der
Grund und Boden (sogenanntes Gebaude auf fremdem Grund und
Boden), muss die Eigentlimerin bzw. der Eigentimer des Gebaudes
die Grundsteuer fir das Gebdude bezahlen und die Eigentiimerin
bzw. der Eigentiimer des Grund und Bodens die Grundsteuer fir
den Grund und Boden.

Bei einer Anderung der Eigentumsverhaltnisse beim Grundstiick
oder Betrieb der Land- und Forstwirtschaft muss fiir das Jahr der
Eigentumsanderung noch die bisherige Eigentimerin bzw. der
bisherige Eigentlimer die Grundsteuer bezahlen. Die alten und neuen
Eigentimerinnen und Eigentimer kdnnen untereinander vereinbaren,
dass die Kosten von der neuen Eigentiimerin bzw. von dem neuen
Eigentiimer bernommen werden. Das muss weder dem Finanzamt
noch der Gemeinde mitgeteilt werden. Die Gemeinde selbst darf
die Grundsteuer fiir dieses Kalenderjahr nicht von der neuen Ei-
gentlmerin bzw. dem neuen Eigentimer verlangen, sondern muss
daflir noch auf die bisherige Steuerpflichtige bzw. den bisherigen
Steuerpflichtigen zukommen.

Zahlung der Grundsteuer

Wird eine Wohnung vermietet und ist vereinbart, dass die Mieterin
bzw. der Mieter die Betriebskosten tragt, kann die Vermieterin bzw.
der Vermieter die von ihr bzw. ihm bezahlte Grundsteuer Gber die
Nebenkostenabrechnung auf die Mieterin bzw. den Mieter umlegen.

Rechtsquelle: § 10 GrStG, §§ 261 und 262 BewG, § 556 Absatz 1 Biirgerliches Gesetz-
buch in Verbindung mit § 2 Nummer 1 Betriebskostenverordnung

Die Gemeinde bekommt die Grundsteuer fir alle Grundstiicke
und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in ihrem Gebiet. Die
Wohnadresse der Eigentiimerin bzw. des Eigentimers hat darauf
keinen Einfluss.

Die Grundsteuer miissen Sie deshalb direkt an die Gemeinde und
nicht an das Finanzamt Uberweisen. Die Zahlungsdetails finden Sie
auf dem Grundsteuerbescheid.

Rechtsquelle: Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 Grundgesetz

Die Grundsteuer muss jahrlich bezahlt werden. Sie wird aber grund-
satzlich nicht in einem Betrag, sondern jeweils zu einem Viertel am
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fallig. Genaue
Details finden Sie auf dem Grundsteuerbescheid.

Falls Sie eine jahrliche Zahlung bevorzugen, kdnnen Sie das bei
der Gemeinde beantragen. Der Antrag muss spéatestens bis zum
30. September des Vorjahres gestellt werden. Wird der Antrag
genehmigt, wird der Jahresbetrag der Grundsteuer komplett am
1. Juli des Jahres fallig.

Rechtsquelle: §§ 27 und 28 GrStG
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Die Grundsteuer kann nur in Ausnahmefallen erlassen werden.
Den Erlass miissen Sie bei der Gemeinde bis zum 31. Marz des
Folgejahres beantragen.

Die Grundsteuer wird

 fir Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung fiir
Kunst, Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im 6ffentlichen
Interesse liegt oder

* fur offentliche Grinanlagen, Spiel und Sportplatze,

erlassen, wenn die Ausgaben normalerweise die Einnahmen tber-

steigen.

Die Grundsteuer wird zudem teilweise erlassen, wenn der Ubliche
Ertrag des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft oder des Grund-
stiicks um mehr als 50 % gemindert ist und die Eigentimerin bzw.
der Eigentimer die Ertragsminderung nicht selbst verschuldet hat
(z. B. aufgrund von Naturkatastrophen).

Des Weiteren hat die Gemeinde die Mdglichkeit in Einzelféllen die
Grundsteuer teilweise zu erlassen, soweit alleine aufgrund der
Grundsteuerreform eine unangemessen hohe Steuerbelastung
eintritt. Dafir kommen insbesondere Grundsticke mit ortsuniibli-
cher Lage, Uberalterte Gebaude oder groBe nicht zu Wohnzwecken
genutzte Gebaude, die einfach ausgestattet sind und entweder
einen Hallenanteil haben oder nicht mehr genutzt werden, in Frage.

Die Grundsteuer wird auch dann teilweise erlassen, wenn mehrere
Wirtschaftsguter einheitlich als nur geringfiigig befestigte Sportanlage
genutzt, aber aufgrund der unterschiedlichen Eigentiimerinnen bzw.
Eigentlimer nicht zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst
werden.

Zudem kann die Grundsteuer ganz oder zum Teil erlassen werden,
wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wére.

Rechtsquelle: §§ 32 bis 35 GrStG, Artikel 8 BayGrStG, §§ 163 und 227 AO

Verfahren

E. Verfahren

Das Finanzamt ist dafiir zusténdig, die Berechnungsgrundlagen

flr die Grundsteuer festzustellen bzw. festzusetzen, das heit es

* kontrolliert den Eingang der Grundsteuererklarungen bzw. der
Anderungsanzeigen,

* prift diese,

* berechnet darauf aufbauend die (gednderte) Berechnungsgrund-
lage fiir jedes Grundstiick oder jeden Betrieb der Land- und
Forstwirtschaft,

» versendet die Grundlagenbescheide an die Steuerpflichtigen,

* informiert die Gemeinden Uber die Hohe der Berechnungsgrund-
lagen und

* bearbeitet die Einspriiche gegen die Grundlagenbescheide.

Die Gemeinde ist dafiir zustandig, die Grundsteuer festzusetzen

und zu erheben, das heiflt sie

* legt die Hebeséatze fest,

¢ berechnet darauf aufbauend die Grundsteuer fiir jedes Grundstiick
oder jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft,

¢ versendet die Grundsteuerbescheide,

* bearbeitet die Widerspriiche gegen die Grundsteuerbescheide,

* (berwacht die Zahlungseingdnge und

* bearbeitet die Stundungs- oder Erlassantréage.
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Ihnen werden fiir jede wirtschaftliche Einheit drei verschiedene

Bescheide zugeschickt.

Grundstiicke des Grundvermogens:

Rechenweg

Die Berechnung
finden Sie im

Der Bescheid
wird ver-
schickt durch

Flache

x Aquivalenzzahl

= Aquivalenzbetrige
x Grundsteuermesszahl

Bescheid iber die
Grundsteuer-
aquivalenzbetrage

= Grundsteuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde

Bescheid liber den
Grundsteuermessbetrag

das Finanzamt

= Grundsteuer

Grundsteuerbescheid

die Gemeinde

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft:

Rechenweg

Die Berechnung
finden Sie im

Der Bescheid
wird ver-
schickt durch

Flache
x nutzungsabhangiger Faktor
x Kapitalisierungsfaktor

= Grundsteuerwert

x Grundsteuermesszahl

Bescheid tber den
Grundsteuerwert

= Grundsteuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde

Bescheid tber den
Grundsteuermessbetrag

das Finanzamt

= Grundsteuer

Grundsteuerbescheid

die Gemeinde

Verfahren

Sie bekommen zweimal Post. Die ersten beiden Bescheide (Bescheid
Uber die Grundsteuerdquivalenzbetrage bzw. den Grundsteuerwert
sowie Bescheid uber den Grundsteuermessbetrag) verschickt das
Finanzamt in der Regel zusammengefasst in einem Kuvert. Den dritten
Bescheid (Grundsteuerbescheid) verschickt die 6rtliche Gemeinde.
Das Finanzamt teilt der Gemeinde den Grundsteuermessbetrag als
Berechnungsgrundlage fur die Grundsteuer selbsténdig mit. Sie
missen dafir nichts tun.

Die Berechnung in jedem Bescheid baut jeweils auf der Berechnung
im vorherigen Bescheid auf. Der Bescheid {iber die Grundsteueraqui-
valenzbetrage bzw. den Grundsteuerwert und der Bescheid tber den
Grundsteuermessbetrag enthalten lediglich Berechnungsgrundlagen.
Erst im dritten Bescheid steht, wie viel Grundsteuer Sie bezahlen
missen.

Rechtsquelle: Artikel 6 und Artikel 7 BayGrStG, § 184 AO, §§ 22 und 27 GrStG
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Ist ein Bescheid lhrer Meinung nach falsch, kénnen Sie dagegen
einen Rechtsbehelf einlegen.

Mit dem Rechtsbehelf kénnen Sie sich gegen die Tatsachen oder
Berechnungen in dem jeweiligen Bescheid wehren. Sind lhrer
Meinung nach mehrere Bescheide falsch, miissen Sie gegen alle
Bescheide eigene Rechtsbehelfe einlegen. Der Rechtsbehelf gegen
einen Bescheid gilt nicht als Rechtsbehelf gegen alle drei Bescheide.
Wird aber ein Bescheid aufgrund des Rechtsbehelfs berichtigt,
werden auch die Folgebescheide vom Finanzamt oder der Gemeinde
selbstandig berichtigt.

Weitere Informationen - insbesondere innerhalb welcher Frist ein
Rechtsbehelf eingelegt und an welche Behdrde er gerichtet werden
muss - entnehmen Sie bitte der in dem Bescheid enthaltenen
Rechtsbehelfsbelehrung.

Ist die Frist fir den Rechtsbehelf bereits abgelaufen, missen Sie
Fehler in den Bescheiden trotzdem beim Finanzamt oder bei der
Gemeinde anzeigen. Die Bescheide kénnen dann ggf. noch fir die
Vergangenheit, auf alle Félle aber fiir die Zukunft berichtigt werden.

Sind die Bescheide, die sie erhalten haben, zwar urspriinglich richtig
aber mittlerweile Uberholt, beachten Sie bitte die Erlduterungen zu
,Muss man mitteilen, dass sich am Grundbesitz etwas geéndert
hat?* auf Seite 43.

Rechtsquelle: §§ 347 ff. AO, §§ 68 ff. Verwaltungsgerichtsordnung, Artikel 15 Gesetz
zur Ausfiihrung der Verwaltungsgerichtsordnung, § 153 AO

Anderung der Grundsteuer

F. Anderung der Grundsteuer

Die vom Finanzamt ermittelten Aquivalenzbetrége bzw. der Grund-
steuerwert und der Grundsteuermessbetrag gelten grundsétzlich
auf unbegrenzte Zeit.

Sie werden durch das Finanzamt aber neu berechnet, wenn

* eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist (z. B. weil ein
Grundstuck geteilt wurde),

* eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erstmals zu be-
steuern ist (z. B. weil eine Steuerbefreiung wegfallt) oder

* sich die tatsachlichen Verhéltnisse gedndert haben (z. B. weil
BaumaBnahmen durchgefiihrt wurden, sich die Nutzung geandert
hat oder eine GrundsteuermesszahlermaBigung weggefallen ist).

Fallt eine wirtschaftliche Einheit weg (z. B. weil zwei Flurstiicke zu

einem Flurstiick zusammengefasst wurden) oder ist eine wirtschaft-

liche Einheit kiinftig steuerfrei, werden die Aquivalenzbetrage und

der Grundsteuermessbetrag aufgehoben.

Die Grundsteuer wird immer nach den Verhaltnissen zu Beginn des
Kalenderjahres, das heiBt vom 1. Januar, festgesetzt (Stichtagsprin-
zip). Andert sich also wihrend des Kalenderjahres etwas an den
Flachen oder bei der Nutzung, wirkt sich dies erst auf die Hohe der
Grundsteuer des néchsten Jahres aus.

Andert sich am Grundstiick oder am Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft nur geringfiigig etwas, wird die Grundsteuer teils nicht
neu berechnet. Ob die Anderung nur geringfiigig ist, beurteilt das
Finanzamt nach den gesetzlichen Vorgaben.

Andert sich die Héhe der Grundsteuerberechnungsgrundlage schickt
Ihnen das Finanzamt neue Bescheide zu. Zudem teilt es der zustan-
digen Gemeinde automatisch die neue Bemessungsgrundlage mit.
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Fir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft wird alle sieben Jahre
eine neue Hauptfeststellung durchgefiihrt. Das bedeutet, dass
unabhéngig davon, ob sich am Betrieb etwas gedndert hat oder
nicht, die Grundsteuerwerte neu ermittelt werden. Der Stichtag fir
die zweite Hauptfeststellung ist der 1. Januar 2029.

Die Gemeinde versendet neue Grundsteuerbescheide, wenn

¢ das Finanzamt einen neuen Bescheid liber den Grundsteuer-
messbetrag erstellt hat (siehe ,,Wann wird die Grundsteuer neu
berechnet?* auf Seite 41) oder

* die Gemeinde ihren Hebesatz gedndert hat (siehe , Wie hoch ist
der Hebesatz?“ auf Seite 27).

Rechtsquelle: Artikel 6 Absatz 2 und 4, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4 BayGrStG,
§ 19 GrStG, § 221 Absatz 1, § 222 Absatz 1 und 2 BewG

Anderung der Grundsteuer

Andert sich etwas an den Umstanden, die die Hohe der Grundsteu-
erberechnung beeinflussen, miissen Sie dies dem Finanzamt aktiv
mitteilen. Das Finanzamt prift anschlieBend, ob und in welcher
Hohe sich die Bemessungsgrundlage fiir die Grundsteuer andert.
Sie missen dem Finanzamt anzeigen, dass

* sich die tatsachlichen Verhéltnisse des Grundbesitzes (unter
anderem GroBe der Flachen, Nutzung) geéndert haben oder

* eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist oder

* eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erstmals zu
besteuern ist oder

* eine wirtschaftliche Einheit erstmals ganz oder teilweise steuer-
befreit ist oder

* sich bei einem ganz oder teilweise grundsteuerbefreiten Grund-
besitz die Eigentumsverhaltnisse gedndert haben oder

* sich bei einem Gebaude auf fremdem Grund und Boden die (wirt-
schaftliche) Eigentimerin bzw. der (wirtschaftliche) Eigentiimer
geandert hat.

Beispiele:

* Ein Wintergarten wurde angebaut.

» Das Dachgeschoss wurde zu Wohnraum ausgebaut.

* Ein Haus wurde abgerissen.

* Die GroBe des Flurstiicks hat sich gedndert.

* Das Gebaude ist erstmals denkmalgeschtzt.

* Die Wohnung wird jetzt nicht mehr zu Wohnzwecken, sondern an
eine Arztpraxis vermietet.

* Ein Mietshaus wurde in Wohnungs-/Teileigentum aufgeteilt.

» Das Biirogebdude wurde bisher durch eine Behorde und wird jetzt
von einer Anwaltskanzlei genutzt.

* Eine landwirtschaftlich genutzte Wiese wurde zu Bauland.

* Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Scheune wird jetzt an
einen Gewerbebetrieb vermietet.
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Wurde die Grundsteuer (teilweise) erlassen (siehe ,,Kann die Grund-
steuer erlassen werden?“ auf Seite 36) und andert sich etwas an
den Umstédnden, miissen Sie dies der Gemeinde mitteilen.

Sie miissen als Steuerpflichtige bzw. Steuerpflichtiger die Anderung
von sich aus anzeigen. Das Finanzamt oder die Gemeinde fordert Sie
dazu nicht auf. Sie miissen die Anderung(en) auch dann anzeigen,
wenn

* diese auf einem notariell beurkundeten Vertrag beruhen,

* sie eine Baugenehmigung beantragen mussten oder

* sie so geringfligig ist, dass sich am Grundsteuerbetrag nichts
andert.

Andert sich die Eigentiimerin bzw. der Eigentiimer, weil der Grund-
besitz verkauft, verschenkt oder vererbt wurde, miissen Sie dies
nicht anzeigen. Die Anzeigepflicht entfallt aber nur, wenn

* der ganze, vollstandig steuerpflichtige Grundbesitz oder
e ein mit einem fremden Geb&ude bebauter Grund und Boden
Ubergeht.

In diesen Féllen wird das Finanzamt von sich aus téatig. Das Finanzamt
rechnet die Flachen, die Aquivalenzbetrige bzw. den Grundsteuerwert
und den Grundsteuermessbetrag auf den 1. Januar des Folgejahres
der neuen Eigentiimerin bzw. dem neuen Eigentiimer zu und schickt
ihr bzw. ihm die Bescheide. Die vorherige Eigentiimerin bzw. der
vorherige Eigentimer bekommt keine Mitteilung dariiber, dass das
Finanzamt neue Bescheide verschickt hat. Bitte beachten Sie zu
diesem Thema auch die Ausfiihrungen im Abschnitt ,,Wer muss die
Grundsteuer bezahlen?* auf Seite 34.

Rechtsquelle: Artikel 6 Absatz 5, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4 BayGrStG,
§ 19 GrStG, § 228 BewG

Anderung der Grundsteuer

Diejenige bzw. derjenige, die bzw. der die Grundsteuer bezahlen
muss bzw. musste, muss auch die Anderungsanzeige abgeben, das
heiBt in der Regel die Eigentimerin bzw. der Eigentimer (siehe ,Wer
muss die Grundsteuer bezahlen?“ auf Seite 34).

Wird die Grundsteuer Uber die Nebenkostenabrechnung auf die
Mieterin bzw. den Mieter umgelegt, andert dies nichts daran, dass
die Vermieterin als Grundstiickseigentiimerin bzw. der Vermieter
als Grundstiickseigentiimer die Anderungsanzeige abgeben muss.

Die Anderungsanzeige miissen also folgende Personen/Gesellschaf-
ten/Gemeinschaften abgeben:

* die Eigentlimerin bzw. der Eigentlimer des Grundstiicks

* die Eigentlimerin bzw. der Eigentimer des Betriebs der Land- und
Forstwirtschaft

¢ Bei Grundstiicken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind: die/
der Erbbauberechtigte unter Mitwirkung der/des Erbbauverpflich-
teten, also der Eigentiimerin bzw. des Eigentlimers des Flurstiicks

* Bei Gebauden auf fremdem Grund und Boden: fiir den Grund und
Boden die Eigentiimerin bzw. der Eigentimer des Grund und Bo-
dens und fir die Gebaude die Eigentlimerin bzw. der Eigentiimer
der Gebéaude

Bei einem Eigentumsiibergang muss, soweit eine Anzeigepflicht
besteht (siehe ,,Muss man mitteilen, dass sich am Grundbesitz
etwas geédndert hat?*“ auf Seite 43), sowohl die bisherigen als
auch die neuen Eigentimerinnen bzw. Eigentlimer jeweils eine
Anderungsanzeige abgeben.

Gehort der Grundbesitz mehreren Personen genliigt es, wenn eine
Person die Anzeige abgibt.

Rechtsquelle: § 19 GrStG, § 228 BewG
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Die Anderungen eines Kalenderjahres miissen Sie bis zum 31. Marz
des Jahres abgeben, das auf das Jahr der Anderung(en) folgt.

Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2026 fertiggestellt. Sie missen
die Anderung bis zum 31. Mérz 2027 anzeigen.

Diese Frist gilt auch, wenn Sie eine Steuerberaterin bzw. einen
Steuerberater beauftragt haben, die Anderungsanzeige fir Sie zu
erstellen.

In begrindeten Ausnahmeféllen kann beim Finanzamt eine Frist-
verlangerung beantragt werden.

Rechtsquelle: Artikel 6 Absatz 5, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4 BayGrStG,
§ 109 AO

Sie miissen die Anderung(en) am Grundstiick oder dem Betrieb der

Land- und Forstwirtschaft

e (ber den Vordruck Grundsteuerdnderungsanzeige (BayGrSt 5) oder

* (ber eine vollstandig ausgefiillte Grundsteuererklarung (Vordrucke
BayGrSt 1 bis BayGrSt 4)

anzeigen.

Die Grundsteueranderungsanzeige und die Grundsteuererklarung
kénnen Sie Uber ELSTER - lhr Online-Finanzamt unter www.elster.de
oder auf Papier tibermitteln. Die Vordrucke stehen lhnen im Internet
oder bei Ihrem Finanzamt zur Verfligung.

Falls es in einem Jahr mehrere Anderungen gab, zeigen Sie diese
bitte zusammengefasst an.

Rechtsquelle: § 228 BewG, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 2 und
Artikel 9 Absatz 4 BayGrStG in Verbindung mit § 87a Absatz 6 Satz 1 AO

Hinweise

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit der
Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von
Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von
fiinf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwen-
det werden. Dies gilt fir Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und
Europawahlen. Missbrauchlich ist wahrend dieser Zeit insbeson-
dere die Verteilung bei Wahlveranstaltungen, an Informationsstén-
den der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als
Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden konnte. Den Parteien ist es gestattet, die
Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Bei publizistischer Verwertung werden Angabe der Quelle und
Ubersendung eines Belegexemplars erbeten. Das Werk ist urheber-
rechtlich geschiitzt. Alle Rechte sind vorbehalten. Diese Broschire
wird kostenlos abgegeben; jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt.
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		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Fehlgeschlagen		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

